
3. Änderungssatzung 
 

zur Änderung der Satzung der Gemeinde Medelby über die Erhebung 
von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von Straßen,  Wegen und 
Plätzen (Ausbaubeitragssatzung) vom 26.04.2001, zul etzt geändert 
durch die 2. Änderungssatzung vom 10.03.2008 zur Sa tzung der 
Gemeinde Medelby über die Erhebung von Beiträgen fü r den Ausbau 
und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 26.04.2001. 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003, 
GVOBl. 2003, 57, zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 22.02.2013, 
GVOBl. S. 72, und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Januar 2005, GVOBl. 2005, 27, zuletzt geändert durch Art. 1 
Ges. v. 30.11.2012, GVOBl. S. 740, wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 03.12.2013 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Ausbaubeitragssatzung 

 
Die Ausbaubeitragssatzung der Gemeinde wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift der Ausbaubeitragssatzung wird wie folgt neu gefasst: 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Her stellung, den 
Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen,  Wegen 
und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) 

 

2. Im Eingangsteil des § 1 werden die Worte „für die Herstellung sowie 
den Ausbau und Umbau“ ersetzt durch die Worte „für die Herstellung, 
den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau“. 
Im unteren Teil des § 1 werden die Worte „denen die Herstellung, der 
Ausbau und Umbau“ ersetzt durch die Worte „denen die Herstellung, 
der Ausbau, die Erneuerung und der Umbau“. 

 

3. Im § 4 Abs. 1 Ziffern 1, 2 und 3 werden die Worte „für die Herstellung, 
den Ausbau und Umbau“ ersetzt durch die Worte „für die Herstellung, 
den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau“. 

 

4. Im § 4 Abs. 1 Ziffern 4 und 5 werden die Worte „und den Ausbau“ 
ersetzt durch die Worte „sowie den Ausbau, die Erneuerung und den 
Umbau“. 

 

5. Im § 6 Abs. 2 Ziff. 4 wird folgender Faktor eingefügt: 
g) Campingplätze 0,7 

 

6. Der § 11 wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 11 Fälligkeit 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Gleiches gilt für die Erhebung einer 
Vorauszahlung. Die Gemeinde kann auf Antrag Stundungen oder 
Verrentungen bewilligen. 
 

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen 
Bescheid in eine Schuld umzuwandeln, die in höchstens zehn 
Jahresleistungen zu entrichten ist. In dem Bescheid sind Höhe und 
Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. 



 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Satzung tritt hinsichtlich der Regelungen in Artikel 1 Ziffern 
1–5 rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Sie ersetzt rückwirkend 
die von ihr erfassten Regelungen der Satzung der Gemeinde 
Medelby über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und 
Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 26.04.2001, zuletzt geändert durch 
die 2. Änderungssatzung vom 10.03.2008.  
Die Rückwirkung gilt nur für noch nicht bestandskräftig 
abgeschlossene Veranlagungsfälle. Sollten Abgabenpflichtige 
durch das rückwirkende Inkrafttreten dieser Nachtragssatzung 
ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung, 
finden die günstigeren Regelungen der bisherigen Satzung 
Anwendung.  
 

(2) Diese Satzung tritt hinsichtlich der Regelung in Artikel 1 Ziffer 6 
nach dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu 
machen. 
 
 
 

Medelby, den 04.12.2013 
 
 
      (Siegel) 
 

 
 
(Günther Petersen) 
-Bürgermeister- 


